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V E R E I N S S A T Z U N G   

Deutsch-Persische Krebsliga-German-Persian Cancer League e.V. 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Der Verein trägt den Namen Deutsch-Persische Krebsliga �t German-Persian Cancer League    

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.    

Der Sitz des Vereins ist Friedberg/Hessen.    

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit, Aufgabe und Umsetzung 

2.1 Zweck des Vereins ist die Bekämpfung von Krebskrankheiten im Allgemeinen und im Iran im 
Besonderen sowie der hiermit im Zusammenhang stehenden Interessen. Der Verein beabsichtigt 
eine onkologische Einrichtung für den Iran aufzubauen, die den wissenschaftlich-onkologischen 
Anforderungen, Modellen und Vorgaben europäischer Krebsinstitutionen entspricht. Diese 
Einrichtung soll beitragen, die Vorsorge-, Versorgungs- und Behandlungssituation von 
Krebsbetroffenen  zu verbessern. Weitere wesentliche Aufgabe des Vereins ist der Aufbau einer 
engen bilateralen Zusammenarbeit zwischen deutschen und persischen onkologischen Instituten 
zur Krebsbekämpfung. 

2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Verein ist ein nichtwirtschaftlicher Verein 
(Idealverein) gemäß § 21 BGB. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und auch keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf kein Vereinsmitglied oder Dritte durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch übermäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.  

2.2.1 Der Verein wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach §63 Abs.3 AO seiner Nachweis- 
und Mitwirkungspflicht entsprechen. Die Nachweise der Mittelverwendung im Ausland werden, 
sofern notwendig, ins Deutsche übersetzt. Der Verein kann seine Zwecke im Ausland durch eine 
Hilfsperson lt. §57 Abs.1 Satz 2 AO unmittelbar verwirklichen. Dabei kann es sich um eine 
ausländische natürliche oder juristische Person handeln.  
In den Zuwendungsbestätigungen wird auch angegeben, ob die begünstigten Zwecke im Ausland 
verwirklicht werden. Wird nur ein Teil der Zuwendung im Ausland verwendet, so ist anzugeben, 
dass die Zuwendung auch im Ausland verwendet wird. Steht zum Zeitpunkt der Zuwendung noch 
nicht fest, ob der Verwendungszweck im Inland oder Ausland liegen wird, ist zu bestätigen, dass 
die Zuwendung ggf. auch im Ausland verwendet wird. 


